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Sie ©chreinermeifter bel
SBejirïel SBerbettberg Reiben ftch

ju einem 33erufluerbanbe ju=
fammengefchtoffen, einen ein*

heittidjen iJSreiltarif aulge*
arbeitet unb genehmigt, ben ein*

ZUf)atten jebel SJtitgtieb «erpflictjtet ift bei einer Kon*
»entionatftrafe «on 20—100 granfen.

3ted)ettmarf)cmrbnub ÜJtnrtf) (©Chropz)- 33orteten
©onntag tagten in Püggen fämttiche 9tec|enmaCher aul
Sftarconienl Oauen ju einem 33erbanbe. Siacfjbem el
nunmehr unmöglich ift auf bie bisherigen greife zu ar=
beiten, inbem ftcE) bie Sebenlmittet, fpotj unb anberel
fehr oerteuert, fo rourbe befrfjtoffen, ficf) ju einem 33er*
banbe ju -«ereinigen unb unter einheitlichem billigen
£ûrif ju arbeiten, bei 50—100 grünten 33u^e. @1 ift
biefe Bereinigung umfomefjr gerechtfertigt, ba biefe
93ranct)e im SSerfjattniS ju anbern am roinjigften begat)tt
rourbe, 2ltl 3Sorftanb bei 33erbanbel rourbe geroä^lt
$etr Stnton Siebergfett in Püggen, all Stttuar unb
^affier grj. Saoer 33enj in 33uttit'on. Stud) rourbe
befchtoffen, baff jcber feine Strbeit mit feinem Stamen
ju bezeichnen habe.

$tt Seutfchtaub ttiirb ber 1. SDÎai biefel gaf)r root)!
in feiner ©igenfchaft all SGßettfeiertag «erfragen.
SBie au! zahlreichen 3eitunglmelbungen heroorgeht, finb
e! bie Slrbeitgeber mübe, firf) zum ©flauen ber Arbeiter

Zu maChen unb einfach am 1. 9Äai zu fctjtiefien, roeit
an biefem Sage bie Arbeiter zur größeren ©hi'e ber
fojiatbemoîratifchen ^eitltehre zu feiern gebent'en. Qn
nieten ©täbten hüben bie Strbeitgeberoerbänbe befctjtoffen,
rüctfichtlto! biejenigen Arbeiter, bie am 1. 9Jtai nicht an
ber Strbeitlfiette erfCheitten, entroeber ganj zu enttaffen
ober eine -3eit lang auljufperren. $n ben führenben
Kreifen ber ©ojiatbemot'ratie fcf)eint man auch bereit!
Zur StnfiCht get'ommen zu fein, bafs mit bem Sttairummet
niCht mehr «iel anzufangen ift unb mart hut belfjatb
bie 3Cßeifung ergehen taffen, bah nur ba am 1.' SJtai

gefeiert roerben fotte, roo bie! gefchefjen ïann, ohne @nt*

jaffungen ober Stulfperrungen befürchten zu müffen.
— 9fn 58 er tin befchtofj eine aufjerorbenttiche

©eneratnerfammtung bei SSerbanbel ^Berliner 33auge=

fctjäfte, bie am 1. SDtai feiernben Arbeiter auf eine

SBoctje ju enttaffen unb fie erft auf 6. SÜtai roieber ein*
ZufteÛen.

Has der Praxis — fär die Praxis.

83. Sßer übernimmt Reparaturen con Sezimaïroagen mit
©eroidjt non 1000 kg £rag!raft?

84. Sßer lönnte un§ fotgenbe gebrauchte, nod) gut er*
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Die Schreinermeister des

Bezirkes Werdenberg haben sich

zu einem Berufsverbande zu-
sammengeschlossen, einen ein-

heitlichen Preistarif ausge-
arbeitet und genehmigt, den ein-

zuhalten jedes Mitglied verpflichtet ist bei einer Kon-
ventionalstrafe von 20—100 Franken.

Rechenmacherverband March (Schwyz). Vorletzten
Sonntag tagten in Tuggen sämtliche Rechenmacher aus
Marconiens Gauen zu einem Verbände. Nachdem es

nunmehr unmöglich ist auf die bisherigen Preise zu ar-
besten, indem sich die Lebensmittel, Holz und anderes
sehr verteuert, so wurde beschlossen, sich zu einem Ver-
bande zu vereinigen und unter einheitlichem billigen
Tarif zu arbeiten, bei 50—100 Franken Buße. Es ist
diese Vereinigung umsomehr gerechtfertigt, da diese

Branche im Verhältnis zu andern am winzigsten bezahlt
wurde. Als Vorstand des Verbandes wurde gewählt
Herr Anton Liebergsell in Tuggen, als Aktuar und
Kassier Frz. Xaver Benz in Buttikon. Auch wurde
beschlossen, daß jeder seine Arbeit mit seinem Namen
M bezeichnen habe.

In Deutschland wird der 1. Mai dieses Jahr wohl
in seiner Eigenschaft als Weltfeiertag verkrachen.
Wie aus zahlreichen Zeitungsmeldungen hervorgeht, sind
es die Arbeitgeber müde, sich zum Sklaven der Arbeiter
zu machen und einfach am 1. Mai zu schließen, weil
an diesem Tage die Arbeiter zur größeren Ehre der
sozialdemokratischen Heilslehre zn feiern gedenken. In
vielen Städten haben die Arbeitgeberverbände beschlossen,

rücksichtslos diejenigen Arbeiter, die am 1. Mai nicht an
der Arbeitsstelle erscheinen, entweder ganz zu entlassen
oder eine Zeit lang auszusperren. In den führenden
Kreisen der Sozialdemokratie scheint man auch bereits

zur Ansicht gekommen zu sein, daß mit dem Mairummel
nicht mehr viel anzufangen ist und man hat deshalb
die Weisung ergehen lassen, daß nur da am 1.' Mai
gefeiert werden solle, wo dies geschehen kann, ohne Ent-
lassungen oder Aussperrungen "befürchten zu müssen.

— In Berlin beschloß eine außerordentliche
Generalversammlung des Verbandes Berliner Bauge-
schäfte, die am 1. Mai feiernden Arbeiter auf eine

Woche zu entlassen und sie erst auf 6. Mai wieder ein-
zustellen.
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8Z. Wer übernimmt Reparaturen von Dezimalivagen mit

Gewicht von 1W0 Iig Tragkraft?
84. Wer Könnte uns folgende gebrauchte, noch gut er-
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